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Amtliches

leMudigungsvlatt
für de « Amtsbezirk Dnrlach.

Nr. 52. Freitag , de« 24. August 1917.

DersrLnerng.
(Vom 1 . August 1917.)

Die Reichsgeircidcordnung für die Ernte 1817 betreffend .

Zum Vollzug der Bundesratsocrordnung vom 21 .
Juni 1217, betreffend die Neichsgetreideordnung für die
Ernte 1917 (Reichs-Gesetzblatt Seite 607) , wird verordnet,was folgt :

8 1.
Landeszcntralbehiörde im Sinne der Bundesratsver -

orönung ist das Ministerium des Innern . Höhere Ver¬
waltungsbehörde im Sinne der 88 12 , 21 , 29, 46, 46. 47,
62, 62, 68, 69, 7V und 72 ist der LanSeSkommissär . Zu¬
ständige Behörde ist das Bezirksamt. Dieses ist auch be¬
fugt, über Zeit, Art und Ort des Ausdrcschens, sowie
über Anzeige und Feststellung des Druschergebnifses An¬
ordnungen zu treffen . Hinsichtlich der Kommunalverbände
sind die Bestimmungen der landesherrlichen Verordnung
vom 1. August 1917, Kommunalverbände betreffend (Ge¬
setzes- ur>ö Verordnungsblatt Seite 266). mastgebend.

8 L
Die beim Statistischen Landesamt errichtete „Landes-

Vermittlungsstelle für Brotgetreide und Mehl'" hat als
höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des 8 66 der Vun-
dcsratsverorönung den Gefchäftsbetrieb der Kommunal-
vcrbänüe zu beaufsichtigen . Die Kommunalverbände ver¬
kehren mit der Reichsgetreidestelledurch Vermittlung der
Landesvermittlungsstelle .

8 8.
Die „Badische Futtervermittlung " nimmt die Unter¬

verteilung Ser den Kommunalvcrbänden des Großherzog-
tums in ihrer Gesamtheit zukommenöen Kleie vor und
verfügt über die Len Selbstmirtschaft treibenden Koin-
munalverbänden zustehende Kleie insoweit, als Sie ein¬
zelnen Kommunalverbände in ihrem BezirkSie Kleie nicht
benötigen. Die Kommunalverbände verkehren mit der
sür die Verteilung der Kleie zuständigen Reichsstelle durch
Vermittlung der Badischen Suttervermittlung .

84 .
'

Die von dem Kommunaloerband für jeden landwirt¬
schaftlichen Betrieb seines Bezirks zu führende Wirischafts »
karte wird vom Ministerium des Innern auf Kosten der
Kommunalverbände hergestellt .

Der Zweck der Wirtschaftstarte ist die möglichst genaue
Feststellung der Ernteerträge und des den Betriebsunter¬
nehmern zustehenöen Eigenverbrauchs sowie des ihnen
auferlegten Lieferungssolls . Di « Kommunalverbände
können noch weitere Angaben, als sie nach dem Vordruck
des Ministeriums des Innern vorgesehen find , in di«
Wirtschaftskarte aufnehmen,

8 8.
Di « Bürgermeisterämter habe« ein « Selbstversorger»

kifte zu führen und eine Abschrift derselben monatlich dem
Kommunalverband mitzuteilen. Di « Selbstversorgerliste
hat zu enthalten: die laufende Nummer der Einträge,
Name und Wohnung des Betriebsunternehmers. Beginn
und Ende Ser Selbstversorgung , die Zahl der - er Wirt¬
schaft des Selbstversorgers angehörenden Personen, den
Tag der dem Selbstversorger jeweils erteilte« Erlaubnis
zum Ausmahlen ober Schroten und die Menge, sür welche
diese Erlaubnis erteilt wurde.

86 .
Der KommunalverLanb hat jedem Unternehmer eines

landwirtschaftlichen Betriebs die Mühle anzuwciscn, in
der er sein Brotgetreide und feine Gerste verarbeiten lassen
darf . Ein Wechsel ist nur mit vorheriger Genehmigung
des Kommunalverbands zulässig .

8 7 .
Die Selbstvcrscrgcr dürfen Früchte zu Mehl, Schrot .Gnch . Grütze , Graupen, Flocken und ähnlichen Erzeug¬

nissen nur insoweit verarbeiten oder verarbeiten lassen ,als ihnen hierzu die Erlaubnis des Bürgermeisteramts
ihres Wohnorts erteilt wurde . Die Erlaubnis (Mahl-
karte oder Tchrottartc) ist schriftlich nach dem von der
LandeAvcrmittlungsstclle beim Statistischen Landesamt
ausgestellten Muster auszufertigcn. Sic darf höchstens auf
diejenige Menge lauten, welche der Selbstversorger für
sich und die Angehörigen seiner Wirtschaft während zweier
Monate verwenden darf.

8 8.
Betriebe dürfen Früchte von Selbstversorgern nur

zum Zwecke sofortiger Verarbeitung und nur in den¬
jenigen Mengen annehmen, die durch die ihnen vorher
oder gleichzeitig ausgehändigten, ordnungsgemäß ausge¬
stellten Mahl- oder Schrot-Harten belegt sind. Ohne Aus¬
händigung Ser Mahl- oder Schrotkarten dürfen Sie Müh¬
len Getreide nicht annehmeu. Der Miller hat sofort nach
Empfang des Getreides auf beiden Abschnitten der Mahl¬
oder Schrotkarte den von ihm durch Wiegen festgestellten
Sackinhalt zu bescheinigen und nach erfolgter Ausmahlung
das ebenfalls durch Wiegen festgestellte Ergebnis ent¬
sprechend Sem Vordruck einzutragen. Abschnitt 1 der
Mahlkarte (Schrotkarte ) bleibt in seinem Besitz,- am Schluß
einer jeden Woche hat er die zurückbehaltenen Abschnitte
dem Kommunalverband einzureichen . Abschnitt 2 der
Mahlkarte (Schrotkarte ) ist dem Selbstversorger mit dem
Mehl usw . zurückzugeben und von ihm aufzubewahren.

Die Mühlen haben Mahlbücher nach dem von der
Landesvermittlungsstelle beim Stattstischen Lanöcsamt
vorgeschriebeneu Muster zu führen. Der Ueberbringer
des Getreides und der Abholer der Mahlerzeugnifse haben
in dem Mahlbuch die Eintragungen zu bescheinigen . Sie
sind neben dem Müller für die Richtigkett der Eintragun¬
gen verantwortlich.

8 9.
Vor dem Verbringen des Getreides zur Mühle und

des Mahlguts von der Mühle sind die Säcke mit Anhänge¬
zetteln zu versehen, aus Lenen sich der Inhalt der Säcke
nach Fruchtart und Gewicht sowie Name und Wohnort
des Selbstversorgers ergeben. Der Anhängezettel hat an
dem Getreidesack zu verbleiben, bis Ser Müller das Ge¬
treide ausmahlt . Die Lagerung deS Getreides hat in der
Weift zu erfolgen, daß di« Ausnahme des Bestandes jeder¬
zeit möglich ist.

810.
Die Kommunalverbände Haben in den Wirtschafts¬

karten die Einträge hinsichtlich der Erntekontrolle, der Ab-
kieferuugskontrolle, der Viehliste sowie der Saaikontrolle
entsprechend dem Vordruck zu ferttgen.

Die Ablieferungsschuldigleit, wie sie sich aus der
Erntekontrolle ergibt, haben die Kommunalverbände so
baH wie möglich den, einzelnen VetriebSunternehmern
schriftlich gegen BehändigungAschein mit dem ausdrück¬
lichen Bemerken mitzuteilen , daß es sich um eine Mindest-
ablieserung handelt, deren Erhöhung im Falle eines
höheren Ertrags oder geringerer Mzüge Vorbehalten
bleibt, und deren Herabminöerung nur erfolgen kan«,
wenn ein Betriebsunternehmer den Nachweis eine» ge¬
ringere» Ertrags oder berechtigter höherer Abzüge er¬
gingt .

8 11 -
Die Kommunalverbändehaben die Ablieferungsschul -

bigkeit der einzelnen Betriebsunternehmer nach dem von
der Landesvermittlungsstelle beim Statistischen LanLxS -
amt ausgestellten Muster gemeindeweise zusammenzustellen
(Gcmeindeliste ) . In die Gcmcindeliste sind die Abliefe¬
rungen nach Frnchiarten getrennt wöchentlich einzutragcn.
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Den Gemeinden sowie den Kommissionären ist eine Ab¬
schrift der Gemeindeliste znzustellen ; auch ist den Gemein¬
den und nach Bedarf auch Sen Kommissionäre » ein Aus¬
zug aus der Gemeindeliste Wer die wöchentlichen Ablie¬
ferungen mitzuteilen .

Eine Nachmessung über die Ablieferungsschuldigkeit
- er einzelnen Gemeinden innerhalb ihres Bezirks und
d-ie tatsächlichen Ablieferungen ist von den Kommunal -
verbänden der Reichsgetreiüestelle und der Landesvermitt¬
lungsstelle beim Statistischen Landesamt wöchentlich ein¬
zureichen (Bezirksnachweisnng ) .

8 12.

Die Gemeinden haben namentliche Verzeichnisse der
Vrotkartenempfänger zu führen , aus denen sich auch die
Zahl der bewilligten Zusatzkarten ergibt . Die Endzahlen
der Brotkartenliste sind dem Kommunalverband bis zum
10. jeden Kalendermonats mitzuteilen .

8 13 .

Die Bäcker und Mehlhänöler sind verpflichtet , den
Verbrauch an Mehl wöchentlich festzustellen und nach nähe¬
rer Weisung des Kommunalverbanöes in eine Mehlver -
brauchsnachweisung einzutragen , die dem Kommunalver -
band einzureichen ist. Bei auffallenden Abweichungen
oder Unregelmäßigkeiten hat der Kommunalverband sofort
eine Nachprüfung des Mehrverbrauchs und der zugrund
gelegten Nachweisung vorzunehmen .

Der Kommunalverband überträgt die Angaben der
Bäcker und Mehlhändler in eine Mehlverbrauchsliste : die
Summe des Mehrverbrauchs , die sich aus der Mehlver -
brauchsliste des Kommunalverbandes ergibt , ist der Reichs -
getreidestelle mit der Mehlanfvröerung oder Ser Mehlver -
Srauchsanzeige zu berichten .

An Brot darf nur Roggenbrot hergestellt werden : für
Kranke ist die Bereitung von Wasserweck und Zwieback zu¬
lässig .

8 15.

Roggenbrot ist in Stücken von 750 und 1500 Gramm
zu bereiten und mit - er Ziffer zu bezeichnen , die dem Mo¬
natstag seiner Herstellung entspricht . Das vvrgeschriebene
Gewicht mutz Las Brot am Tage nach der Herstellung auf¬
weisen , der Tag der Herstellung ist auf dem Brote zu ver¬
merken .

Vorstehende Bestimmungen gelten nicht für die Her¬
stellung von Brot in privaten Haushaltungen , auch wenn
ffir sie das Ausbacken des Teigs in einer Bäckerei erfolgt .

§ 16.

Die Kommunalverbänöe können die Herstellung von
Wasserweck und Zwieback für Kranke auf bestimmte Be¬
triebe beschränken . Die Abgabe dieser Ware darf nur ge¬
gen einen besonderen , vom Kommunalverband oder der
von ihm bezeichneten Stelle ausgestellten Ausweis erfol¬
gen . Hierbei sind die vom Ministerium des Innern er¬
lassenen Richtlinien zu beachten .

8 17 .

Das Bereiten von Kuchen , welche inländisches Weizen¬
oder Roggenmehl enthalten , ist verboten . Diese Vor¬
schrift findet auf Sie Herstellung von Obstkuchen in priva¬
ten Haushaltungen keine Anwendung .

8 18.

Den Bäckereien ist die Herstellung oder Verabfolgung
von Kuchen , auch wenn sie inländisches Roggen - oder Wei¬
zenmehl nicht enthalten , sowie von sonstigem Gebäck , Les¬
sen Bereitung in Konditoreien üblich ist, verboten . Das
Ausbacken des in privaten Haushaltungen hergestelltcn
Teigs für Obstkuchen ist jedoch den Bäckereien gestattet .

Als Bäckereien im Sinne dieser Bestimmung gelten
diejenigen gewerblichen Betriebe , welche Brot zum Ver¬
kauf Herstellen .

Die Vorschriften der
düng :

10.
> 14—18 finden keine Anwen -

1 . auf die von Keks -, Zwieback -, Waffel -, Honig¬
kuchen-, Pfefferkuchen - oder Lebkuchenfabriken her » >
gestellten Erzeugnisse , soweit sie aus Getreide oder
Mehl bereitet werden , das den Fabriken von der
Reichsgetieidestellc geliefert wir - ,

2. auf ausländisches oder aus ausländischem Getreide
jm Inland hergestelltes Mehl , soweit die Einfuhr
nach dem 31 . Januar 1916 erfolgt ist. -

8 20.

Wer beim Inkrafttreten dieser Verordnung Brotge¬
treide oder Mehl im Besitz hat , welches der Verbrauchs¬
regelung deshalb entzogen sein soll, weil es angeblich nach
dem 31 . Januar 1915 aus dem Ausland eingeführt oder
aus solchem Getreide im Inland hergestellt ist, hat dies
am 16. August 1917 dem Kommunalverband unter An¬
gabe der Menge , der Art und der Beschaffenheit der Ware
und Ser Gründe , aus Lenen sie der Verbrauchsregelung
nicht unterliegt , unter Vorlage des Nachweises hierfür
anzuzeigen . Wer künftig solches Brotgetreide oder Mehl
in Len Kommunalverband einführt , hat die gleiche Anzeige
innerhalb 24 Stunden nach der Einfuhr dem Kommunal -
verband zu erstatten .

Der Kommunalverband hat zu prüfen , ob das Brot¬
getreide oder Mehl tatsächlich der Verbrauchsregelung
nicht unterliegt und ob die Vorschriften des 8 1 der Bun -
Sesratsverordnnng vom 11 . September 1915, betreffend
die Einfuhr von Getreide , Hülsenfrüchteu , Mehl und Fut¬
termitteln , in Ser Fassung vom 4. März 1916 (Reichs -Ge¬
setzblatt 1915 Seite 569 , 1916 Seite 147) , beachtet sind.

8 21 .

Händler und Verarbeiter , welche Brotgetreide odev
Mehl im Sine des 8 20 dieser Verordnung besitzen , müssen
ein Lagerbuch führen , aus dem der Eingang der Ware ,
sowie deren Einstandspreis frei Lager zu ersehen ist.
Hinsichtlich des Ausgangs der Ware haben die Großhänd¬
ler und Zwischenhändler Tag , Art , Menge und Verkaufs¬
preis , die Kleinverkänfer die täglich verkaufte . Menge und
den erzielten Preis , welcher Lei Abgabe an die Verbrau¬
cher den vom Kommunalverband festgesetzten Höchstpreis
für inländisches Mehl nicht übersteigen darf , und die Ver¬
arbeiter den täglichen Verbrauch unter Bezeichnung der
daraus hergestellten Waren im Lagerbuch zu vermerken .

Brot aus ausländischem Mehl darf nur zu dem vom
Kommunalverband für inländisches Brot festgesetzten
Höchstpreis abgesetzt werden .

8 22.

Diese Verordnung tritt am 16. August 1917 in Kraft .

Auf den gleichen Tag treten die Verordnungen des
Ministeriums des Innern vom 11 . August 1916 und 21.
März 1917, den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus
der Ernte 1916 betreffend (Gesetzes - und Verordnungsblatt -
1916 Seite 219, 1917 Seit « 75) außer Wirksamkeit .

Karlsruhe , den 1. August 1917.

Grobherzogliches Ministerium -es Inner«.
von Bodman . Dr . Schühly.

Aundgut betr.
In den nachstehend genannten Gemeinden des diesseitigen

Amtsbezirks wurden im 1 . Halbjahr 1917 die jeweils bei¬
gesetzten Gegenstände gefunden und können solche bei dem
betreffenden Bürgermeisteramt — Fundbüro — von dem
rechtmäßigen Eigentümer jederzeit abgeholt werden , wobei
wir jedoch aufmerksam machen , daß nach z 973 des B .G B .
der Finder mit dem Ablauf eines Jahres nach Erstattung
der Anzeige bei der Polizeibehörde das Eigentumsrecht an
der Sache erwirbt .

Durlach : 30 M . in Papier 1 Geldbeutel mit 20 M .
54 Ps . 1 Geldbeutel mit 5 M . 72 Pf . 5 Fünfmarkscheine .
1 Geldbeutel mit 4 M . 1 Geldbeutel mit 6 M . 1 Sack
Kartoffel (1 Ztr ) .

Aue : 1 Geldbeutel mit 2 Fünf - und 1 Einmarkschein .
Grötzingen : 1 Brieftasche mit ll M . 1 Geldbeutel

mit 6 M . 93 Pf . 1 Halskette mit Anhänger .
Grünwettersvach : 1 Geldbeutel mit 12 M kO Pf .
Söllingen : 1 Geldbeutel mit 2 M . 84 Pf . 1 Geld¬

beutel mit 1 M . 28 Pf .
Weingarten : 1 Lederbrustbeutel mit 14 M .
Durlach , den 3. August 1917 .

GroßherzoglicheL Bezirksamt .
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-'Nr. 5958.) Verordnung über Höchstpreise für
Hülsenfrüchte .

Vom 24. Juli 1917.
Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmatz¬

nahmen zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai
1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 401) in Verbindung mit 8 1 der
Bekanntmachung über die Errichtung eines Kriegsernäh¬
rungsamts vom 23. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 402)
wird bestimmt :

8 1.
Der Preis für den Doppelzentner inländischer Hül¬

senfrüchte aus - er Ernte 1917 darf nicht übersteigen :
bei Erbsen . 70 ^
bei Bohnen . 80
bei Linsen . . 85
bei Ackerbohnen . . . . . . . . . . 60 ^
bei Peluschken . 60 . /k
bei Saatwicken (Viola sativa ) . 50 .//
bei Winter -, Sand - oder Zottelwicken (Viola villosa) 45
bei Vogelwicken ( Vioia oraos ) . 28 . //

Der Preis für Gemenge richtet sich nach der Art der
gemischten Früchte und dem Mischungsverhältnisse . Er
darf 65 Mark für den Doppelzentner nicht übersteigen .

8 2.
Für die Bewertung der Hülsenfrüchte gelten folgende

Grundsätze :
a) die Höchstpreise sind nur für beste, gesunde und

trockene Hülsenfrüchte zu zahlen . Für kleine Erb¬
sen dieser Beschaffenheit sind höchstens 68 Mark zu
zahlen, '

b) für gute handelsübliche Durchschnittsware ist zu
zahlen : bei gelben und grünen Viktoriaerbsen , so¬
wie großen grauen Erbsen 65 Mark für den Dop¬
pelzentner , bei kleinen gelben , grünen und grauen
Erbsen 63 Mark für den Doppelzentner , bei wei¬
ßen , gelben und braunen Bohnen 75 Mark für
den Doppelzentner , bei Linsen 80 Mark für den
Doppelzentner :

v) für Hülsenfrüchte von geringerer Beschaffenheit
ist entsprechend weniger zu zahlen . Bei feuchten
und bei käfer- und maöenhaltigen Hülsenfrüchten
sind außer dem Minderwerte die durch künstliche
Trocknung und Bearbeitung entstehenden Kosten
und Gewichtsverluste zu berücksichtigen.

8S .
Für die Bewertung ist die Beschaffenheit der Hülsen¬

früchte bei der Ankunft an dem von dem Erwerber be-
zeichneten Bestimmungsorte maßgebend .

8 4.
Für Hülsenfrüchte aus früheren Ernten sind die

Preise der Verordnung über Hülsenfrüchte vom 29. Juni
1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 846) in Verbindung mit Art . IV
der Bekanntmachung zur Durchführung der Verordnung
über Hülsenfrüchte vom 29. Juni 1916, vom 30 . August
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 981) maßgebend . Diese Preise
gelten auch für Mischungen von Hülsenfrüchten der Ernte
1917 mit Hülsenfrüchten früherer Ernten .

8 5.
Die Höchstpreise gelten für Lieferung ohne Sack. Für

leihweise Ueberlassung der Säcke darf eine Leihgebühr
bis zu 20 Pfennig für den Doppelzentner berechnet wer¬
den . Werden die Säcke nicht binnen drei Wochen nach
der Lieferung zurückgegeben , so darf die Leihgebühr für
jede folgende Woche um 20 Pfennig bis zum Höchst¬
betrage von 3 Mark für den Doppelzentner erhöht wer¬
den . Angefangene Wochen sind voll zu berechnen. Werden
die Säcke mitverkauft , so darf der Preis für den Sack nicht
mehr als 4,50 Mark und für den Sack, der 76 Kilogramm
oder mehr hält , nicht mehr als 5,50 Mark betragen . Wer¬
den Leihsäcke nicht zurückgegeben, so gilt der Höchstbetrag
der Leihgebühr als verfallen . Außerdem ist für den Ver¬
lust der Säcke eine Entschädigung zu zahlen , die die ge¬
nannten Höchstpreise für Säcke nicht übersteigen darf .

8 6.
Die Höchstpreise gelten für Barzahlung binnen 15

Tagen nach Ablieferung . Wird der Kaufpreis länger ge¬
stundet , so dürfen bis zu 2 vom Hundert Jahreszinsen ,
über Reichsbanköiskont zugeschlagen werden .

Die Höchstpreise schließen die Beförderungskosten
ein , die der Verkäufer vertraglich übernommen hat . Der
Verkäufer hat auf jeden Fall die Kosten der Beförderung
bis zur Verladestelle des Ortes , von dem die Ware mit
der Bahn oder zu Wasser versandt wird , sowie die Kosten
- es Einladens daselbst zu tragen . Stellt der Verkäufer
Säcke nur bis zu dieser Verladestelle zur Verfügung , so
darf hierfür eine Leihgebühr nicht berechnet werden .

8 7.

Beim Umsatz von Hülsenfrüchten dürfen dem Höchst¬
preis als Kommissions - , Vermittlungs - und ähnliche Ge¬
bühren , sowie für alle Arten von Aufwendungen nur die
bon der Reichsgetreidestelle festzusetzenden Beträge zuge¬
schlagen werden . Dieser Zuschlag umfaßt , vorbehaltlich
ahändernöer Bestimmungen der Reichsgetreidestelle , nicht
die Auslagen für Säcke ( 8 5) und für die Fracht von dem
Abnahmeorte , sowie die durch Zusammenstellung kleine¬
rer Lieferungen zu Sammelladungen nachweislich ent¬
standenen Vorfrachtkosten. Abnahmeort im Sinne dieser
Verordnung ist der Ort , bis zu dem der Verkäufer die
Kosten der Beförderung trägt .

8 8.
Die Höchstpreise gelten nicht für Saatgut von Hülsen¬

früchten , das zum Gemüsebau bestimmt ist (Gemüsesaat¬
gut ) , und für Originalsaatgut , wenn die Bestimmungen
über den Verkehr mit Saatgut innegehalten werden . Als
Originalsaatgut gilt das Saatgut solcher Sorten , an
denen die Stammbaum zucht durch schriftliche Belege nach¬
gewiesen werden kann (Hochzucht ) , wenn der Züchter in
einem im Deutschen Reichsanzeiger zur Veröffentlichung
gelangenden Verzeichnis für die Fruchtart als Züchter
von Originalsaatgut aufgeführt ist.

8 9.
Bei anerkanntem Saatgut aus anerkannten Saatgut¬

wirtschaften dürfen dem Höchstpreis folgende Beträge zu¬
geschlagen werden :

für die »rste Absaat bis zu 30 Mark
für die zweite Absaat bis zu 25 Mark
für die dritte ALsaat bis zu 20 Mark

für den Doppelzentner . Als anerkannte Saatgutwirt --
schaften gelten nur solche Wirtschaften , die in einem im
Deutschen Neichsanzeiger zur Veröffentlichung gelangen¬
den Verzeichnis für die Fruchtart als anerkannte Saat -
gu (wirtschaften aufgeführt sind .

Bei nicht anerkanntem Saatgut (Handelssaatgut ) dür¬
fen dem Höchstpreis bis zu 15 Mark für den Doppelzent --
ner Angeschlagen werden .

Die Zuschläge nach Abs. 1 , 2 sind nur zulässig , wenn
die Bestimmungen über den Verkehr mit Saatgut inne¬
gehalten werden . Sie schließen die Zuschläge für den
Handel und die besonderen Zuschläge nach 8 7 Satz 1 ein .
Nicht einbegriffen sind die Beförderungskosten von der
Verladestelle des Erzeugers ab.

810 .
Die Reichsgetreidestelle ist bei Abgabe von Hülsen¬

früchten an die Höchstpreise nicht gebunden . Dasselbe gilt
für die Kommunalverbände hinsichtlich der Abgabe solcher
Früchte zu Futterzwecken .

8 11 .
Die in dieser Verordnung , sowie die auf Grund die¬

ser Verordnung festgesetzten Preise sind Höchstpreise im
Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August
1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezem¬
ber 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den
Bekanntmachungen vom 21 . Januar 1915 (Reichs -Gesetz¬
blatt S . 25) , vom 23 . März 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 183)
und vom 22 . März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 253) .

8 12 .

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün¬
dung in Kraft .

Berlin , den 24. Juli 1917.

Der Präsident des Kriegseruährnngsamts :

In Vertretung :

von Braun .
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Höchstpreise für Kartoffeln betreffend.
I. Nach unserer Bekanntmachung vom 8 . April 1917

(Nr . 98 des Staatsanzeigers vom 11 . April 1917) darf
der Preis für die Tonne (20 Zentner ) Kartoffeln aus
der Ernte 1917 beim Verkauf durch den Erzeuger , falls
die Lieferung nach dem 14. September 1S17 erfolgt, 12V
Mark nicht übersteigen. Dieser Höchstpreis von 6 M.
für den Zentner schließt die Kosten der Beförderung bis
zur Verladestelle des Orts , von dem die Ware mit der
Bahn oder zu Wasser versandt wird , sowie Sie Kosten
des Einladens daselbst ein.

H. Auf Grund des 8 2 Abs . 3 der Bundesratsverord¬
nung vom 19. März 1917 über die Preise der landwirt¬
schaftlichen Erzeugnisse aus der Ernte 1917 und für
Schlachtvieh (R .G .Bl . S . 243 ) und auf Grund des Höchst¬
preisgesetzes vom 4. August 1914 in der Fassung vom
17. Dezember 1914 , 21. Januar 1915 , 23. März 1916,
22 . März 1917 (R .G.Bl . 1914 S . 616 , 1915 S . 25, 1916 S .
183,1917 S . 253) werden , soweit erforderlich, mit Zustim¬
mung der Reichskartoffelstelle, die Preise für den Ver¬
kauf von Kartoffeln aus der Ernte 1917 durch de« Er¬
zeuger ««mittelbar an de« Verbraucher, falls die Liefe¬
rung « ach dem 14. September 1917 stattfiudet, wie folgt
festgesetzt :

I. beim Verkauf i« Menge « bis z« 12 Ze«t«er (beim
Verkauf in Mengen über 12 Zentner gelte« die Bestim¬
mungen unter I) :

a) ab Acker oder Keller auf höchstens 6 M . für den
Zentner ;

d) frei Verladestelle des Versandortes einschließlich
der Kosten des Einladens daselbst auf höchstens
6,30 M . für den Zentner ;

2. bei Lieferung der Kartoffeln durch den Erzeuger
vor das Haus des Verbrauchers ohne Rücksicht darauf,
in welchen Mengen die Kartoffeln geliefert werden, auf
höchstens 6,80 M . für den Zentner .

3. Die Kommunalverbände sind befugt, geringer«
Höchstpreise , als sie hiernach bestimmt sind , festzusetze«.

lll . Zuwiderhandlungen werden auf Grund des
Höchstpreisgesetzes mit Gefängnis bis zu einem Jahr
und miit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder
mit einer dieser Strafen bestraft. Neben der -strafe
kann ungeordnet werden , daß die Verurteilung auf
sten des Schuldigen öffentlich bekann -LKUnrochen ist : auch
kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürger¬
lichen Ehrenrechte erkannt werden.

Neben Ser Strafe kann auf Einziehung der Gegen¬
stände , auf die sich die strafbare Handlung bezieht, er¬
kannt werden , ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören
oder nicht.

Karlsruhe , den 16. August 1917.
Grobherzogliches Ministerium des Inner « .

vonBodma « . Pfisterer.

WÄMMAchU
Auf Grund des H 2 der Verordnunq vom 5 . August

1S ! 6 geben wir hierdurch bekannt, daß der Handel mit 1917er
Obst - und Beerenweinen aller Art so lange verboten ist , bis
wir Hächstoriise iür den Hersteller, Großhandel , Kleinhandel
und den Ausschank sestocsetzt haben

Früh r getätigte Verkäufe in 1917er Obst - und Beeren¬
weinen aller Art werden hierdurch für ungültig erklärt .

Bei Festsetzung der Höchstpreise für 1917er Beerenweine
wird bestimmt werden, daß Beeren-, Kirstven - und Rha-
barbcrweine früherer Jahrgänge nur zu wesentlich niedrigen
Prellen abgeseyt werden dürfen.

Berlin , den 1 August 1917 .
Lriegsgesellschast f ürWemobst -Einkorn u Verteilung,G m . b . H.
(Nr. 5993 ) Verordnung über LruschpräMieu

für Hafer und Gerste.
Vom II . August 1917

Auf Grund des K 8 der Verordnung über die Preise der
landwirtschastlichen Erzeugnisse aus der Ernte 1917 und für
Schlachtvieh vom 19 . März 1917 (Reichs - GZetzbl . S . 243)
bestimme ich :

8 1 .
Tie durch 8 1 der Verordnung über Frühdrusch vom

2 . Juni 1917 (ReichS- lAesetzbl . S . 443 ) festgesetzte Drusch -
prämie von 60 Mark sür die Tonne bleibt für Hafer und
Gerste aus der Ernte 1917 bis auf weiteres bestehen , auch
soweit die Ablieferung nach dem 15 . August 1917 ersvlgt.

8 2.
Düse Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft .
Berlin , den 11 . August 1917 .

Ter Präsident des Kriegsernährungsamts .
In Vertretung : von Braun .

BekkMtNLchMg .
Unsere Feinde versuchen , Flugschriften deutschfeindlichen

Inhalts im Inland zu verbreiten . In neuester Zeit be¬
dienen sie sich ihrer Flieger zur Verbreitung oder befestigen
die Flugschriften an Freiballons aus wasserdichtem Papier ,
wrlcke im Feindesland auigclassen werden und zum Nieder¬
gehen im Inland bestimmt sind

Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4 . Juni 1851 ordne ich an :

1 . Wer derartige Flugschriften ausfindet oder in Besitz
hat , hat unverzüglich der nächsten militärischenDienst¬
stelle oder Gendarmeriestation Kenntnis zu geben und
sämtliche Flugschriften und sonstigen Fundstücke da¬
selbst abzuliefern.

2 . Dieselbe Verpflichtung der Meldung und Ablieferung
besteht für denjenigen, welcher Abschriften gefertigt
oder im Besitz hat .

3 . Eine gleiche Anzeigepflicht liegt endlich demjenigen ob,
der glaubhaft Kenntnis davon hat , daß Flugschriften
oder Abschriften solcher oder andere Fund stücke dieser
Art sich im Besitz dritter Personen befinden

4 . Wer diesem Gebot zuwiderhandelt oder zur Zuwider¬
handlung aüffoidert oder anreizt , wird gemäß Z 9d
des Gesetzes über den Belagerungszustand vom
4 Juni 185 i bestraft .

5 . Dieie Verordnung tritt mit ihrer Bekanntmachung
in Kraft .

Karlsruhe , den 10 . Dezember 19l5
Der kommandierende General :

Freiherr von Manteussel , General der Infanterie .

Vorstehendes bringen wir wiederholt zur öffentlichen
Kenntnis.

Durlach , den 9 . August 1917
Großherzogliches Bezirksamt .

Ter Abwesenheitspfleger Wagnxr Philipp
Schwender alt in Lönigsbach hack bcantrügt, die
verschollenen Johannes Schneien , geb . am
9 lll . 1830 , Karl Schassen , geb . am 19 . VII .
1833 , Johann Fränkte , Johann Sohn , geb . im
Jahre 1833 zu Königsbach , . zuletzt wohnhaft in
Königsbach , für tot zu erklären . Die bezeichneten
Verschollenen werden aufgefordeit , sich spätestens in
dem aus Mittwoch, den 20 . März 1918 , vormittags
9 Uhr , vor dem unterzeick neien Gericht anberaumten
Ausgebotstermine zu meiden , widrigenfalls die
Todeserklärung erfolgen wird . An Alle , welche
Auskunft über Leben oder Tod der Verschollenen zu
erteilen vermögen, ergeht die Aufforderung , späte¬
stens im Aufgebotsterimne dem Gericht Anzeige zu
machen . Durlach, den 17 August 1917 . Gerichts -
schreiberei Großherzoglichen Amtsgerichts . _

Grösst KMßeVrMMe Karlsruhe.
Beginn des Schuljahres 1917 18 Dienstag , 16 . Okt . 1917 .

I . Allgemeine Abteilung (Vorbildung sür II Abt.
1 Jahr ) ; H. Fachabteilungen (mit Lehrwerkstätten) für
Architektur, Bildhauerei , Ciselieren , Dekorationsmalen . Glas¬
maler,, Keramik , Musterzeichnen : HI. Zeichenlehrcrabtcilnng ;
IV . Winterkurs sür Dekorationsmaler ; V. Abendschule
Zeichnen , Entwerfen . Modellieren , Aktzeichnen ; Abt . I, II»
III und V sür Schüler und Schülerinnen . Anmeldung
schriftlich bis 15 . September mir von der Direktion zu

beziehenden Anmeldebogen Lehrplan unentgeltlich.

Aufnahme von Zöglingen in vie Ackerbau--
fchnle Hochburg betr.

Das Schuljahr beginnt am 5 . November.
Die Aufzunetzmenden müssen das 16 . Lebensjahr zurück¬

gelegt haben, die Kenntnisse eines guten VoskSschülers be¬
sitzen , vollkommen gesund und sür anhaltende Feldarbeiten
körperlich hinreichend erstarkt sein.

Der Kurs ist zweijährig . Das Lehr- und PensionSgeld
für die ganze Lehrzeit beträgt 4M Mk Zöglingen, welche
die volle Lehrzeit zur Zufriedenheit zurückgelegt haben, wird
als Gegenwert für die von ihnen geleistete Arbeit an dem
Lehrgeld der Betrag von 100 Mk . durch dar Großh . Mini¬
sterium des Innern nachgelassen

Anmeldungen sind längstens bis 1 . Oktober schriftlich bei
dem Bnstaltsvorstand einzureichen . Denselben ist ein Ge¬
burtsschein, ein Leumundszeugnis des Aufzunetzmenden , sowie
die schriftliche Einwilligung deS Vaters oder Vormunds zum
Besuche der Schule und zur Uebernahme der daraus er- -
wachi

'enden Kosten anzusckließen
Statuten werden auf Wunsch zugesandt.
Hochburg bei Emmendingey im August 1917 .

Großh Ackerbauschule : Th . Schittenhelm .
DicS bringen wir zur öffentlichen Kenntnis .
Durlach , den 15. August 1917 .

Großherzogliches Bezirksamt .

Druck uud Verlag von Adolf Du PS in Durlach
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